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Gesetz über Versammlungen und Aufzüge 
(Versammlungsgesetz) 
VersammlG 
Ausfertigungsdatum: 24.07.1953 
Stand: Neugefasst durch Bek. v. 15.11.1978 I 1789; 
zuletzt geändert durch Art. 1 G v. 24. 3.2005 I 969 
 
Abschnitt I 
Allgemeines 
 
§ 1 
 
 
(1) Jedermann hat das Recht, öffentliche Versammlungen und Auf-
züge zu veranstalten und an solchen Veranstaltungen teilzunehmen. 
 
(2) Dieses Recht hat nicht, 
1. wer das Grundrecht der Versammlungsfreiheit gemäß Artikel 18 
des Grundgesetzes verwirkt hat, 
2. wer mit der Durchführung oder Teilnahme an einer solchen Ver-
anstaltung die Ziele einer nach Artikel 21 Abs. 2 des Grundgesetzes 
durch das Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärten 
Partei oder Teil- oder Ersatzorganisation einer Partei fördern will, 
 3. eine Partei, die nach Artikel 21 Abs. 2 des Grundgesetzes durch 
das Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt worden 
ist, oder 
4. eine Vereinigung, die nach Artikel 9 Abs. 2 des Grundgesetzes 
verboten ist. 
 
 
 
 

Stand: 18.01.2008 
Gesetzentwurf 
Bayerisches Versammlungsgesetz 
BayRS 2180-4-I 
 
 
 
Erster Teil 
Allgemeine Bestimmungen 
 
Art. 1 
 
Grundsatz 
(1) Jedermann hat das Recht, sich friedlich und ohne Waffen öffentlich mit anderen zu 
versammeln. 
 
(2) Dieses Recht hat nicht, 
1. wer das Grundrecht der Versammlungsfreiheit gemäß Art. 18 des Grundgesetzes ver-
wirkt hat, 
2. wer mit der Durchführung oder Teilnahme an einer Versammlung die Ziele einer nach 
Art. 21 Abs. 2 des Grundgesetzes für verfassungswidrig erklärten Partei oder Teil- oder 
Ersatzorganisation einer Partei fördern will, 
 
 
3. eine Partei, die nach Art. 21 Abs. 2 des Grundgesetzes für verfassungswidrig erklärt 
worden ist, oder 
 
4. eine Vereinigung, die nach Art. 9 Abs. 2 des Grundgesetzes oder nach dem Vereinsge-
setz verboten ist. 
 
 
 

 
Mit der sog. Föderalismusreform, der umfas-
sendsten Grundgesetzänderung seit dessen 
Bestehen, ist eines der wichtigsten Grundrech-
te, die Versammlungsfreiheit in die Hände der 
Länder gegeben worden. Die politische Rutsche 
nach unten wurde damit eröffnet.  
(Ausführlich dazu: Referat des Seminartags 
„Marsch in eine andere Republik?“) 
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§ 7 
(1) Jede öffentliche Versammlung muß einen Leiter haben. 
(2) Leiter der Versammlung ist der Veranstalter. Wird die Versamm-
lung von einer Vereinigung veranstaltet, so ist ihr Vorsitzender der 
Leiter. 
(3) Der Veranstalter kann die Leitung einer anderen Person übertra-
gen. 
(4) Der Leiter übt das Hausrecht aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 8 
Der Leiter bestimmt den Ablauf der Versammlung. Er hat während 
der Versammlung für Ordnung zu sorgen. Er kann die Versammlung 
jederzeit unterbrechen oder schließen. Er bestimmt, wann eine 
unterbrochene Versammlung fortgesetzt wird. 
 
 
 
 
 
 

Art. 2 
Begriffsbestimmungen, Anwendungsbereich 
(1) Eine Versammlung ist eine Zusammenkunft von mindestens zwei Personen zur ge-
meinschaftlichen, überwiegend auf die Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung 
gerichteten Erörterung oder Kundgebung. 
(2) Eine Versammlung ist öffentlich, wenn die Teilnahme nicht auf einen individuell fest-
stehenden Personenkreis beschränkt ist. 
(3) Soweit nichts anderes bestimmt ist, gilt dieses Gesetz nur für öffentliche Versamm-
lungen. 
 
Art. 3 
Versammlungsleitung und Einladung 
(1) 1 Jede Versammlung muss eine natürliche Person als Leiter haben. 2 Dies gilt nicht 
für Spontanversammlungen nach Art. 13 Abs. 4. 
(2) 1 Der Veranstalter leitet die Versammlung. 2 Veranstaltet eine Vereinigung die Ver-
sammlung,  ist Leiter die Person, die den Vorsitz der Vereinigung führt. 3 Der Veranstal-
ter kann die Leitung einer anderen Person übertragen. 
(3) In der Bekanntgabe oder der Einladung zu einer Versammlung sind zur Information 
der Öffentlichkeit Ort, Zeit, Thema und der Name des Veranstalters der Versammlung 
anzugeben. 
 
 
Art. 4 
Veranstalterpflichten, Leitungsrechte und -pflichten 
(1) Liegen tatsächliche Anhaltspunkte vor, dass die Versammlung einen gewalttätigen 
Verlauf nehmen kann, hat der Veranstalter im Vorfeld der Versammlung geeignete Maß-
nahmen zu ergreifen, um dies zu verhindern. 
 
 
 
 
 
 
 (2) Der Leiter 
1. bestimmt den Ablauf der Versammlung, insbesondere durch Erteilung und Entziehung 
des Worts, 
2. hat während der Versammlung für Ordnung zu sorgen, 
3. kann die Versammlung jederzeit schließen und 
4. muss während der Versammlung ständig anwesend und für die zuständige Behörde 
erreichbar sein. 
(3) 1 Der Leiter hat geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass aus der 
Versammlung heraus Gewalttätigkeiten begangen werden. 2 Geeignete Maßnahmen 
können insbesondere Aufrufe zur Gewaltfreiheit und Distanzierungen gegenüber gewalt-
bereiten Anhängern sein. 3 Vermag der Leiter sich nicht durchzusetzen, ist er verpflichtet, 

neu: Versammlung wird definiert, die Zahl 2 
Personen angegeben => es ist der willkürlichen 
Entscheidung von z.B. Polizei überlassen, zu 
beurteilen, ob zwei Personen  ein „überwiegend 
auf die Teilhabe an der öffentlichen Meinungs-
bildung gerichteten Erörterung oder Kundge-
bung“ durchführen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Was heißt in der Bekanntgabe oder Einladung? 
Ist bereits nicht ordnungsgemäß angemeldet, 
wenn in dem Ankündigungsflugblatt nicht der 
Name des Veranstalters steht? Neu: Angabe 
von Ort, Zeit, Thema und Name des Veranstal-
ters, Geldbuße  bei Fehlen dieser Angaben: bis 
zu  €3.000 
 
Das ist grundsätzlich Aufgabe der Polizei.  
Wie soll man sich die Vorfeldarbeit vorstellen? 
Der Leiter wird damit entweder verpflichtet, der 
Prognose der Polizei zu folgen oder selbst zu 
„ermitteln“ und Abschätzungen zu treffen und 
evtl. TeilnehmerInnen bereits im Vorfeld auszu-
schließen 
Wer bestimmt, ob der Veranstalter die „geeig-
neten Maßnahmen“ ergriffen hat oder nicht? 
 
Der Leiter bekommt Aufgaben der Polizei  
übertragen und wird damit zum  
verlängerten Arm der Polizei 
(Freiheitsstrafe bis 1 Jahr oder Geldstrafe,  
wenn er diese Aufgaben nicht erfüllt) 
 
Das widerspricht dem Brokdorf-Beschluss.  
Danach ist es Aufgabe des Staates, die gewalt-
tätigen Teile der Demonstration zu entfernen 
und dem Rest das Demonstrationsrecht zu ga-
rantieren. 
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§ 9 
(1) Der Leiter kann sich bei der Durchführung seiner Rechte aus § 8 
der Hilfe einer angemessenen Zahl ehrenamtlicher Ordner bedie-
nen. Diese dürfen keine Waffen oder sonstigen Gegenstände im 
Sinne vom § 2 Abs. 3 mit sich führen, müssen volljährig und aus-
schließlich durch weiße Armbinden, die nur die Bezeichnung "Ord-
ner" tragen dürfen, kenntlich sein. 
(2) Der Leiter ist verpflichtet, die Zahl der von ihm bestellten Ordner 
der Polizei auf Anfordern mitzuteilen. Die Polizei kann die Zahl der 
Ordner angemessen beschränken. 
 
§ 12 
Werden Polizeibeamte in eine öffentliche Versammlung entsandt, 
so haben sie sich dem Leiter zu erkennen zu geben. Es muß ihnen 
ein angemessener Platz eingeräumt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 10 
Alle Versammlungsteilnehmer sind verpflichtet, die zur Aufrecht-
erhaltung der Ordnung getroffenen Anweisungen des Leiters oder 
der von ihm bestellten Ordner zu befolgen. 
 
§ 11 
(1) Der Leiter kann Teilnehmer, welche die Ordnung gröblich stören, 
von der Versammlung ausschließen. 
(2) Wer aus der Versammlung ausgeschlossen wird, hat sie sofort zu 
verlassen. 
 
§ 13 (2) Sobald eine Versammlung für aufgelöst erklärt ist, haben 
alle Teilnehmer sich sofort zu entfernen. 
 
 
 
 

die Versammlung für beendet zu erklären. 
(4) 1 Der Leiter kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben der Hilfe einer angemessenen 
Anzahl volljähriger Ordner bedienen. 2 Die Ordner müssen weiße Armbinden mit der 
Aufschrift  „Ordner“ oder „Ordnerin“ tragen; zusätzliche Kennzeichnungen sind nicht 
zulässig. 
3 Der Leiter darf keine Ordner einsetzen, die Waffen oder sonstige Gegenstände mit sich 
führen,  die ihrer Art nach geeignet und den Umständen nach dazu bestimmt sind, Per-
sonen zu verletzen oder Sachen zu beschädigen. 
 
 
 
 
 
 
(5) 1 Werden Polizeibeamte in eine Versammlung entsandt, haben sie oder hat sich die 
polizeiliche Einsatzleitung vor Ort dem Leiter zu erkennen zu geben. 2 Ihnen muss ein 
angemessener Platz eingeräumt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 5 
Pflichten der teilnehmenden Personen 
(1) Personen, die an der Versammlung teilnehmen, haben die zur Aufrechterhaltung der 
Ordnung getroffenen Anweisungen des Leiters oder der Ordner zu befolgen. 
 
 
(2) Wer aus der Versammlung ausgeschlossen wird, hat sie unverzüglich zu verlassen. 
 
 
 
 
(3) Wird eine Versammlung aufgelöst, haben sich alle teilnehmenden Personen unver-
züglich zu entfernen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bisher haben sich alle Polizeibeamten zu erken-
nen zu geben. Jetzt beschränkt auf die Einsatz-
leitung. 
Das halte ich für verfassungswidrig. Eine De-
monstration hat grundsätzlich staatsfrei zu sein. 
„Ursprünglich-ungebändigte unmittelbare De-
mokratie“ (Brokdorf) verträgt sich nicht mit 
Beobachtungs- und Dokumentationstrupps in 
der Demonstration und schon gar nicht haben 
sie einen Anspruch auf einen „angemessenen“ 
(Ehren?)platz 
Wenn die Polizei diesen Ehrenplatz nicht  
bekommt, kostet das auch bis zu €3.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Damit sind anschließende Spontanversammlun-
gen faktisch ausgeschlossen, bisher nur Tatbes-
tand für Ordnungswidrigkeiten. 
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§ 2 
 
(3) Niemand darf bei öffentlichen Versammlungen oder Aufzügen 
Waffen oder sonstige Gegenstände, die ihrer Art nach zur Verlet-
zung von Personen oder zur Beschädigung von Sachen geeignet und 
bestimmt sind, mit sich führen, ohne dazu behördlich ermächtigt zu 
sein. Ebenso ist es verboten, ohne behördliche Ermächtigung Waf-
fen oder die in Satz 1 genannten Gegenstände auf dem Weg zu öf-
fentlichen Versammlungen oder Aufzügen mit sich zu führen, zu 
derartigen Veranstaltungen hinzuschaffen oder sie zur Verwendung 
bei derartigen Veranstaltungen bereitzuhalten oder zu verteilen. 
 
§ 3 
(1) Es ist verboten, öffentlich oder in einer Versammlung Uniformen, 
Uniformteile oder gleichartige Kleidungsstücke als Ausdruck einer 
gemeinsamen politischen Gesinnung zu 
tragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Jugendverbänden, die sich vorwiegend der Jugendpflege wid-
men, ist auf Antrag für ihre Mitglieder eine Ausnahmegenehmigung 
von dem Verbot des Absatzes 1 zu erteilen.  Zuständig ist bei Ju-
gendverbänden, deren erkennbare Organisation oder Tätigkeit sich 
über das Gebiet eines Landes hinaus erstreckt, der Bundesminister 
des Innern, sonst die oberste Landesbehörde. Die Entscheidung des 
Bundesministers des Innern ist im Bundesanzeiger und im Gemein-
samen Ministerialblatt, die der obersten Landesbehörden in ihren 
amtlichen Mitteilungsblättern bekanntzumachen. 
 
 
§ 2 
(2) Bei öffentlichen Versammlungen und Aufzügen hat jedermann 
Störungen zu unterlassen, die bezwecken, die ordnungsgemäße 
Durchführung zu verhindern. 

Art. 6 
Waffenverbot 
Es ist verboten, Waffen oder sonstige Gegenstände, die ihrer Art nach zur Verletzung 
von Personen oder zur Beschädigung von Sachen geeignet und den Umständen nach 
dazu bestimmt sind, ohne Erlaubnis der zuständigen Behörde 
1. bei Versammlungen mit sich zu führen oder 
2. auf dem Weg zu Versammlungen mit sich zu führen, zu Versammlungen hinzuschaffen 
oder sie zur Verwendung bei Versammlungen bereitzuhalten oder zu verteilen. 
 
 
  
Art. 7 
Uniformierungsverbot, Militanzverbot 
(1) Es ist verboten, in einer öffentlichen oder nichtöffentlichen Versammlung Uniformen, 
Uniformteile oder gleichartige Kleidungsstücke als Ausdruck einer gemeinsamen politi-
schen Gesinnung zu tragen, sofern damit eine einschüchternde Wirkung verbunden ist. 
 
(2) Es ist verboten, an einer öffentlichen oder nichtöffentlichen Versammlung in einer 
Art und Weise teilzunehmen, die dazu beiträgt, dass die Versammlung oder ein Teil hier-
von nach dem äußeren Erscheinungsbild 
1. paramilitärisch geprägt wird oder 
2. sonst den Eindruck von Gewaltbereitschaft vermittelt 
und damit eine einschüchternde Wirkung verbunden ist. 
 
 
 
 
 
 
(3) 1 Es ist verboten, öffentlich Uniformen, Uniformteile oder gleichartige Kleidungsstü-
cke als Ausdruck einer gemeinsamen politischen Gesinnung zu tragen. 2 Jugendverbän-
den, die sich vorwiegend der Jugendpflege widmen, ist auf Antrag für ihre Mitglieder 
eine Ausnahmegenehmigung zu erteilen. 
 
 
 
 
 
 
Art. 8 
Störungsverbot, Aufrufverbot 
(1) Bei oder im Zusammenhang mit öffentlichen oder nichtöffentlichen Versammlungen 
sind Störungen verboten, die bezwecken, die ordnungsgemäße Durchführung der Ver-
sammlung zu verhindern. 

 
 
 
 
 
 
Nicht neu, aber der Weg gehört nicht zur Demo 
 
 
 
 
 
Neu das Militanzverbot… 
neu: Einbeziehung von nicht öffentlichen Ver-
sammlungen (Parteiveranstaltungen, Gewerk-
schaft...?!)  
Neu: und einschüchternde Wirkung 
 
... Dazu gehören nach Begründung z.B.  Fahnen 
-  ein gemeinsamer Fahnenblock kann bereits 
dazuzähle, aber auch gemeinsame Schilder.  
Dieser neue Absatz 2, insbesondere die  
unbestimmte Formulierung bei der Nr. 2 öffnet 
der Willkür Tür und Tor 
d.h.: die Demonstration darf paramilitärisch 
geprägt sein, nur nicht einschüchternd wirken. 
Die Entscheidung darüber ist der Willkür unmit-
telbar zugänglich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neu: nichtöffentliche Versammlungen (s.o.) 
Neu: Bei oder im Zusammenhang – durch die 
schwammige Bestimmung sind die Möglichkei-
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§ 23 
Wer öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten von 
Schriften, Ton oder Bildträgern, Abbildungen oder anderen Darstel-
lungen zur Teilnahme an einer öffentlichen Versammlung oder ei-
nem Aufzug auffordert, nachdem die Durchführung durch 
ein vollziehbares Verbot untersagt oder die Auflösung angeordnet 
worden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geld-
strafe bestraft. 
 
§ 12a 
(1) Die Polizei darf Bild- und Tonaufnahmen von Teilnehmern bei 
oder im Zusammenhang mit öffentlichen Versammlungen nur anfer-
tigen, wenn tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, 
daß von ihnen erhebliche Gefahren für die öffentliche Sicherheit 
oder Ordnung ausgehen. Die Maßnahmen dürfen auch durchgeführt 
werden, wenn Dritte unvermeidbar betroffen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Unterlagen sind nach Beendigung der öffentlichen Versamm-
lung oder zeitlich und sachlich damit unmittelbar im Zusammenhang 
stehender Ereignisse unverzüglich zu vernichten, soweit sie nicht 
benötigt werden 
 
1. für die Verfolgung von Straftaten von Teilnehmern oder 
 
2. im Einzelfall zur Gefahrenabwehr, weil die betroffene Person 

 
(2) Es ist insbesondere verboten, 
1. in der Absicht, nicht verbotene öffentliche oder nichtöffentliche Versammlungen zu 
verhindern oder zu sprengen oder sonst ihre Durchführung zu vereiteln, Gewalttätigkei-
ten vorzunehmen oder anzudrohen oder erhebliche Störungen zu verursachen oder 
2. bei einer öffentlichen Versammlung dem Leiter oder den Ordnern in der rechtmäßi-
gen Erfüllung ihrer Ordnungsaufgaben mit Gewalt oder Drohung mit Gewalt Widerstand 
zu leisten oder sie während der Ausübung ihrer Ordnungsaufgaben tätlich anzugreifen. 
 
(3) Es ist verboten, öffentlich, in einer öffentlichen oder nichtöffentlichen Versammlung,  
im Internet oder durch Verbreiten von Schriften, Ton- oder Bildträgern, Datenspeichern, 
Abbildungen oder anderen Darstellungen zur Teilnahme an einer Versammlung aufzu-
fordern,  deren Durchführung durch ein vollziehbares Verbot untersagt oder deren voll-
ziehbare Auflösung angeordnet worden ist. 
 
 
Art. 9 
Datenerhebung, Bild- und Tonaufnahmen 
(1) 1 Die Polizei darf bei oder im Zusammenhang mit Versammlungen personenbezoge-
ne Daten von Teilnehmern erheben und Bild- und Tonaufzeichnungen anfertigen, wenn 
tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass von ihnen erhebliche Gefah-
ren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung ausgehen. 2Die Maßnahmen dürfen auch 
durchgeführt werden, wenn Dritte unvermeidbar betroffen werden. 
 
(2) 1 Die Polizei darf Übersichtsaufnahmen von der Versammlung und ihrem Umfeld zur 
Lenkung und Leitung des Polizeieinsatzes anfertigen. 2 Sofern es zur Auswertung des 
polizeitaktischen Vorgehens erforderlich sein kann, darf die Polizei auch Übersichtsauf-
zeichnungen anfertigen. 3 Die Identifizierung einer auf den Aufnahmen oder Aufzeich-
nungen abgebildeten Person ist nur zulässig, soweit die Voraussetzungen nach Abs. 1 
vorliegen. 
 
(3) 1 Die nach Abs. 1 oder 2 erhobenen Daten und Bild- und Tonaufzeichnungen sind 
nach Beendigung der Versammlung oder zeitlich und sachlich damit unmittelbar im Zu-
sammenhang stehender Ereignisse unverzüglich zu löschen oder zu vernichten, soweit 
sie nicht benötigt werden 
 
1. zur Verfolgung von Straftaten oder 
 
2. im Einzelfall zur Gefahrenabwehr, weil die betroffene Person verdächtig ist, Straftaten 

ten für Gegenkundgebungen zumindest stark 
eingeschränkt 
Absatz 2 bisher nur in Ordnungswidrigkeiten 
geregelt 
 
 
 
 
 
entspricht §23 VersammlG, allerdings jetzt auch 
für nichtöffentliche Versammlungen 
 
 
 
 
 
 
 
„nur“ wurde gestrichen … 
 
 
Alles Definitionsfrage 
 
 
 
 
NEU -  die Übersichtsaufnahmen per Gesetz, die 
nie gelöscht werden müssen (siehe Abs. 3 Satz 
3) 
Das ist verfassungwidrig und eine Verletzung 
des Rechts auf informationelle Selbstbestim-
mung

1
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 „Wer damit rechnet, daß etwa die Teilnahme an einer Versammlung oder einer Bürgerinitiative behördlich registriert wird und daß ihm dadurch Risiken entstehen können, wird möglicherweise auf eine Ausübung seiner entsprechenden 

Grundrechte (Art. 8, 9 GG) verzichten. Dies würde nicht nur die individuellen Entfaltungschancen des Einzelnen beeinträchtigen, sondern auch das Gemeinwohl, weil Selbstbestimmung eine elementare Funktionsbedingung eines auf 
Handlungsfähigkeit und Mitwirkungsfähigkeit seiner Bürger begründeten freiheitlichen demokratischen Gemeinwesens ist“ (BverfGE 65, 1; Volkszählungsurteil) 
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verdächtigt ist,  Straftaten bei oder im Zusammenhang mit der öf-
fentlichen Versammlung vorbereitet oder begangen zu haben, und 
deshalb zu besorgen ist, daß von ihr erhebliche Gefahren für künfti-
ge öffentliche Versammlungen oder Aufzüge ausgehen.  Unterlagen, 
die aus den in Satz 1 Nr. 2 aufgeführten Gründen nicht vernichtet 
wurden, sind in jedem Fall spätestens nach Ablauf von drei Jahren 
seit ihrer Entstehung zu vernichten, es sei denn, sie würden inzwi-
schen zu dem in Satz 1 Nr. 1 aufgeführten Zweck benötigt. 
 
 
(3) Die Befugnisse zur Erhebung personenbezogener Informationen 
nach Maßgabe der Strafprozeßordnung und des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten bleiben unberührt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 6 
(1) Bestimmte Personen oder Personenkreise können in der Einla-
dung von der Teilnahme an einer Versammlung ausgeschlossen 
werden. 
 
(2) Pressevertreter können nicht ausgeschlossen werden; sie haben 
sich dem Leiter der Versammlung gegenüber durch ihren Presse-
ausweis ordnungsgemäß auszuweisen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 9 
(1) Der Leiter kann sich bei der Durchführung seiner Rechte aus § 8 
der Hilfe einer angemessenen Zahl ehrenamtlicher Ordner bedie-
nen. Diese dürfen keine Waffen oder sonstigen Gegenstände im 
Sinne vom § 2 Abs. 3 mit sich führen, müssen volljährig und aus-

bei oder im Zusammenhang mit der Versammlung vorbereitet oder begangen zu haben, 
und deshalb zu besorgen ist, dass von dieser Person erhebliche Gefahren für künftige 
Versammlungen ausgehen. 2 Erhobene Daten und Bild- und Tonaufzeichnungen, die aus 
den in Satz 1 Nr. 2 genannten Gründen nicht vernichtet wurden, sind in jedem Fall spä-
testens nach Ablauf von drei Jahren seit ihrer Entstehung zu löschen oder zu vernichten, 
es sei denn, sie werden inzwischen zudem in Satz 1 Nr. 1 aufgeführten Zweck benötigt.  
 
3Satz 1 gilt nicht für nach Abs. 2 Satz 2 gefertigte Übersichtsaufzeichnungen, soweit die-
se zur Auswertung des polizeitaktischen Vorgehens verwendet werden. 
 
 
(4) Die Befugnisse zur Erhebung personenbezogener Daten nach Maßgabe der Strafpro-
zessordnung und des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten bleiben unberührt. 
 
 
Zweiter Teil 
Versammlungen in geschlossenen Räumen 
 
 
 
 
 
Art. 10 
Veranstalterrechte und -pflichten 
(1) Bestimmte Personen oder Personenkreise können in der Einladung von der Teilnah-
me an der Versammlung ausgeschlossen werden. 
 
(2) 1 Pressevertreter können nicht ausgeschlossen werden. 2 Sie haben sich gegenüber 
dem Leiter oder gegenüber den Ordnern als Pressevertreter auszuweisen. 
 
 
(3) 1 Der Veranstalter hat der zuständigen Behörde auf Anforderung Familiennamen, 
Vornamen,  Geburtsnamen, Geburtsdatum, Geburtsort und Anschrift (persönliche Da-
ten) des Leiters mitzuteilen. 2 Die zuständige Behörde kann den Leiter als ungeeignet 
ablehnen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass er die Friedlichkeit der Ver-
sammlung gefährdet. 
 
 
 
 
(4) 1 Der Veranstalter hat der zuständigen Behörde auf Anforderung die Anzahl der Ord-
ner sowie deren persönliche Daten im Sinn des Abs. 3 Satz 1 mitzuteilen. 2 Die zuständige 
Behörde kann Ordner als ungeeignet ablehnen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfer-
tigen, dass sie die Friedlichkeit der Versammlung gefährden. 3Die zuständige Behörde 

 
 
 
nicht neu, aber Widerspruch zur Datenschutz-
gesetznovelle: Videoaufnahmen müssen bereits 
nach 2 Monaten gelöscht werden 
 
Die Übersichtsaufnahmen müssen also nicht 
gelöscht werden  
 
 
 
 
 
 
Es widerspricht der grundgesetzlich garantier-
ten Versammlungsfreiheit, Versammlungen in 
geschlossenen Räumen überhaupt zu reglemen-
tieren. Art. 8 I GG läßt keine Beschränkungen 
für Versammlungen in geschlossenen Räumen 
zu. Doch gerade in diesem Teil finden sich ein-
schneidende Verschärfungen 
 

Das finde ich einerseits interessant, andererseits 
verheerend, weil Widerspruch nicht mehr ge-
duldet werden muss. Welche Phantasie steht 
dahinter? 
 
 
 
 
NEU - Damit kann die Polizei auf jede Saalver-
anstaltung, von dem Leiter alle Daten anfordern 
und ihn ggf. als „ungeeignet“ ablehnen.  
Ist damit jeder gute Redner gemeint, der die 
Gemüter in Wallung bringen kann und der nach 
einer Streikversammlung dazu aufruft, die Ei-
senbahnschienen zu besetzen o.ä.? 
 
 
Dazu gibt es keinen Grund. Vielmehr gilt auch 
hier das Rechts auf informationelle Selbstbe-
stimmung. Ordner sind Teil der Demonstration, 
es gibt keinen Grund sie bezüglich ihrer Identität 
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schließlich durch weiße Armbinden, die nur die Bezeichnung "Ord-
ner" tragen dürfen, kenntlich sein. 
(2) Der Leiter ist verpflichtet, die Zahl der von ihm bestellten Ordner 
der Polizei auf Anfordern mitzuteilen. Die Polizei kann die Zahl der 
Ordner angemessen beschränken. 
 
§ 11 
(1) Der Leiter kann Teilnehmer, welche die Ordnung gröblich stören, 
von der Versammlung ausschließen. 
(2) Wer aus der Versammlung ausgeschlossen wird, hat sie sofort zu 
verlassen. 
§ 7 - (4) Der Leiter übt das Hausrecht aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 5 
Die Abhaltung einer Versammlung kann nur im Einzelfall und nur 
dann verboten werden, wenn 
1. der Veranstalter unter die Vorschriften des § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 
fällt, und im Falle der Nummer 4 das Verbot durch die zuständige 
Verwaltungsbehörde festgestellt worden ist, 
2. der Veranstalter oder Leiter der Versammlung Teilnehmern Zu-
tritt gewährt, die Waffen oder sonstige Gegenstände im Sinne von § 
2 Abs. 3 mit sich führen,  
3. Tatsachen festgestellt sind, aus denen sich ergibt, daß der Verans-
talter oder sein Anhang einen gewalttätigen oder aufrührerischen 
Verlauf der Versammlung anstreben,  
4. Tatsachen festgestellt sind, aus denen sich ergibt, daß der Verans-
talter oder sein Anhang Ansichten vertreten oder Äußerungen dul-
den werden, die ein Verbrechen oder ein von Amts wegen zu verfol-
gendes Vergehen zum Gegenstand haben. 

kann die Anzahl der Ordner beschränken oder dem Veranstalter aufgeben, die Anzahl 
der Ordner zu erhöhen. 
 
 
 
 
Art. 11 
Ausschluss von Störern, Hausrecht 
(1) Der Leiter kann teilnehmende Personen, die die Ordnung erheblich stören, von der 
Versammlung ausschließen. 
 
2) Der Leiter übt das Hausrecht aus. 
 
Art. 12 
Beschränkungen, Verbote, Auflösung 
(1) Die zuständige Behörde kann die Durchführung einer Versammlung in geschlossenen 
Räumen beschränken oder verbieten, wenn 
 
1. der Veranstalter eine der Voraussetzungen des Art. 1 Abs. 2 erfüllt, 
2. Tatsachen festgestellt sind, aus denen sich ergibt, dass der Veranstalter oder der Lei-
ter Personen Zutritt gewähren wird, die Waffen oder sonstige Gegenstände im Sinn des 
Art. 6 mit sich führen, 
3. Tatsachen festgestellt sind, aus denen sich ergibt, dass der Veranstalter oder sein 
Anhang einen gewalttätigen Verlauf der Versammlung anstrebt, oder  
4. Tatsachen festgestellt sind, aus denen sich ergibt, dass der Veranstalter oder sein 
Anhang Ansichten vertreten oder Äußerungen dulden wird, die ein Verbrechen oder ein 
von Amts wegen zu verfolgendes Vergehen zum Gegenstand haben. 
 
 
(2) 1Nach Versammlungsbeginn kann die zuständige Behörde die Versammlung unter 
Angabe des Grundes beschränken oder auflösen, wenn 
1. der Veranstalter eine der Voraussetzungen des Art. 1 Abs. 2 erfüllt, 
2. die Versammlung einen gewalttätigen Verlauf nimmt oder eine unmittelbare Gefahr 
für Leben oder Gesundheit der teilnehmenden Personen besteht, 
3. der Leiter Personen, die Waffen oder sonstige Gegenstände im Sinn des Art. 6 mit sich 
führen, nicht sofort ausschließt und nicht für die Durchführung des Ausschlusses sorgt,  
oder 
4. durch den Verlauf der Versammlung gegen Strafgesetze verstoßen wird, die ein Ver-
brechen oder ein von Amts wegen zu verfolgendes Vergehen zum Gegenstand haben, 
oder wenn in der Versammlung zu solchen Straftaten aufgefordert oder angereizt wird 
und der Leiter dies nicht unverzüglich unterbindet. 
 
 In den Fällen von Satz 1 Nrn. 2 bis 4 ist die Auflösung nur zulässig, wenn andere Maß-
nahmen der zuständigen Behörde, insbesondere eine Unterbrechung, nicht ausreichen. 

anders zu behandeln. Die Regelung kann dazu 
führen, dass niemand mehr bereit ist, Ordner zu 
sein. Ohne Ordner keine Demonstration und – 
voilà – ist das Problem erledigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEU – Verbot von Versammlungen in geschlos-
senen Räumen bereits im Vorfeld möglich  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier ist die Grundlage für politische Verfolgung 
– zum Beispiel Verunglimpfung des Staates 
§90A StGB ist ein möglicher passender Willkür-
paragraph. Auch Äußerungen von eingeschleus-
ten Dritten, die geduldet werden, reichen aus! 
 
Verbot „nur im Einzelfall und nur dann“ – diese 
wichtige Einschränkung fällt komplett  weg  
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§ 14 
(1) Wer die Absicht hat, eine öffentliche Versammlung unter freiem 
Himmel oder einen Aufzug zu veranstalten, hat dies spätestens 48 
Stunden vor der Bekanntgabe der zuständigen Behörde unter Anga-
be des Gegenstandes der Versammlung oder des Aufzuges 
anzumelden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) In der Anmeldung ist anzugeben, welche Person für die Leitung 
der Versammlung oder des Aufzuges verantwortlich sein soll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 18 
(1) Für Versammlungen unter freiem Himmel sind § 7 Abs. 1, §§ 8, 9 
Abs. 1, §§ 10, 11 Abs. 2, §§ 12 und 13 Abs. 2 entsprechend anzu-
wenden. 
(2) Die Verwendung von Ordnern bedarf polizeilicher Genehmigung. 
Sie ist bei der Anmeldung zu beantragen. 

Dritter Teil 
Versammlungen unter freiem Himmel 
 
Art. 13 
Anzeige- und Mitteilungspflicht 
(1) 1 Wer eine Versammlung unter freiem Himmel veranstalten will, hat dies der zustän-
digen Behörde spätestens 72 Stunden, bei überörtlichen Versammlungen im Sinn des 
Art. 24 Abs. 3 Satz 1 spätestens 96 Stunden vor ihrer Bekanntgabe anzuzeigen. 2 Eine 
wirksame Anzeige kann nur schriftlich, elektronisch oder zur Niederschrift erfolgen; sie ist 
frühestens zwei Jahre vor dem beabsichtigten Versammlungsbeginn möglich. 3 Ent-
spricht die Anzeige nicht den Anforderungen nach Abs. 2, weist die zuständige Behörde 
den Veranstalter darauf hin und fordert ihn auf, die Anzeige unverzüglich zu ergänzen 
oder zu berichtigen. 
4 Bekanntgabe einer Versammlung ist die Mitteilung des Veranstalters von Ort, Zeit und 
Thema der Versammlung an einen bestimmten oder unbestimmten Personenkreis. 
 
 
(2) 1 In der Anzeige sind anzugeben 
1. der Ort der Versammlung, 
2. der Zeitpunkt des Beginns und des Endes der Versammlung, 
3. das Versammlungsthema, 
4. der Veranstalter und der Leiter mit ihren persönlichen Daten im Sinn des Art. 10 Abs. 
3 Satz 1 und telefonischer Erreichbarkeit, 
5. die erwartete Anzahl der teilnehmenden Personen, 
6. der beabsichtigte Ablauf der Versammlung, 
7. die zur Durchführung der Versammlung mitgeführten Gegenstände oder die verwen-
deten technischen Hilfsmittel und 
8. die vorgesehene Anzahl von Ordnern. 
2 Bei sich fortbewegenden Versammlungen ist auch der beabsichtigte Streckenverlauf 
mitzuteilen. 
3 Der Veranstalter hat Änderungen der Angaben nach den Sätzen 1 und 2 der zuständi-
gen Behörde unverzüglich mitzuteilen. 
(3) Entsteht der Anlass für eine geplante Versammlung kurzfristig (Eilversammlung), ist 
die Versammlung spätestens mit der Bekanntgabe schriftlich, elektronisch oder zur Nie-
derschrift bei der zuständigen Behörde und bei der Polizei anzuzeigen. 
(4) Die Anzeigepflicht entfällt, wenn sich die Versammlung aus einem unmittelbaren 
Anlass ungeplant und ohne Veranstalter entwickelt (Spontanversammlung). 
(5) Die zuständige Behörde kann den Leiter ablehnen, wenn er unzuverlässig ist oder 
ungeeignet ist, während der Versammlung für Ordnung zu sorgen, oder tatsächliche 
Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass durch seinen Einsatz Störungen der 
Versammlung oder Gefahren für die öffentliche Sicherheit entstehen können. 
 
(6) 1 Der Veranstalter hat der zuständigen Behörde auf Anforderung die Anzahl der Ord-
ner sowie deren persönliche Daten im Sinn des Art. 10 Abs. 3 Satz 1 mitzuteilen. 2 Die 

 
 
 
 
 
Das erhöht die Zahl der Spontandemonstratio-
nen. Vielleicht auch nicht schlecht... 
72/96 Stunden statt bisher 48 – und was ist 
genau eine überörtliche Versammlung 
 
 
 
 
Neu: Bekanntgabe, Verstoß: 1 Jahr Strafe 
Was ist ein „bestimmter oder unbestimmter 
Personenkreis“ 
 
Aus einem einfachen Satz wird ein bürokrati-
scher Wust.  
 
 
 
Diese Angaben waren bisher nicht im Gesetz 
vorgesehen, wurden aber de facto von den 
Behörden verlangt 
 
 
 
 
 
 
 
Also auch eine Anmeldepflicht für Eilversamm-
lungen 
 
 
 
NEU – Der Versammlungsleiter kann abgelehnt 
werden 
 
 
 
Ordner: bisher die Anzahl, jetzt ihre persönli-
chen Daten melden 
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(3) Die Polizei kann Teilnehmer, welche die Ordnung gröblich stören, 
von der Versammlung ausschließen. 
 
 
 
 
 
§ 19 
(1) Der Leiter des Aufzuges hat für den ordnungsmäßigen Ablauf zu 
sorgen. Er kann sich der Hilfe ehrenamtlicher Ordner bedienen, für 
welche § 9 Abs. 1 und § 18 gelten. 
 
 
(2) Die Teilnehmer sind verpflichtet, die zur Aufrechterhaltung der 
Ordnung getroffenen Anordnungen des Leiters oder der von ihm 
bestellten Ordner zu befolgen. 
(3) Vermag der Leiter sich nicht durchzusetzen, so ist er verpflichtet, 
den Aufzug für beendet zu erklären. 
(4) Die Polizei kann Teilnehmer, welche die Ordnung gröblich stören, 
von dem Aufzug ausschließen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 15 
 
(1) Die zuständige Behörde kann die Versammlung oder den Aufzug 
verbieten oder von bestimmten Auflagen abhängig machen, wenn 
nach den zur Zeit des Erlasses der Verfügung erkennbaren Umstän-
den die öffentliche Sicherheit oder Ordnung bei Durchführung der 
Versammlung oder des Aufzuges unmittelbar gefährdet ist. 
(2) Eine Versammlung oder ein Aufzug kann insbesondere verboten 

zuständige Behörde kann Ordner ablehnen, wenn 
1. sie ungeeignet sind, den Leiter darin zu unterstützen, während der Versammlung für 
Ordnung zu sorgen, oder 
2. tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass durch den Einsatz dieser 
Personen als Ordner Störungen der Versammlung oder Gefahren für die öffentliche Si-
cherheit entstehen können. 
3 Die zuständige Behörde kann die Anzahl der Ordner beschränken oder dem Veranstal-
ter aufgeben, die Anzahl der Ordner zu erhöhen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 14 
Zusammenarbeit 
(1) Die zuständige Behörde gibt dem Veranstalter im Rahmen der erforderlichen Zu-
sammenarbeit insbesondere Gelegenheit, mit ihr Einzelheiten der Durchführung der 
Versammlung zu erörtern. 
(2) Bei der Zusammenarbeit nach Abs. 1 soll der Veranstalter insbesondere über Art, 
Umfang und den vorgesehenen Ablauf der Versammlung informieren. 
(3) Während der Versammlung sollen der Veranstalter, der Leiter und die zuständige 
Behörde sich gegenseitig über die Umstände informieren, die für die ordnungsgemäße 
Durchführung der Versammlung wesentlich sind. 
(4) Die zuständige Behörde soll bei Maßnahmen nach Art. 15 berücksichtigen, inwieweit 
der Veranstalter oder der Leiter nach den Abs. 1 bis 3 mit ihr zusammenarbeiten. 
 
 
Art. 15 
Beschränkungen, Verbote, Auflösung 
(1) Die zuständige Behörde kann eine Versammlung beschränken oder verbieten, wenn 
nach den zur Zeit des Erlasses der Verfügung erkennbaren Umständen die öffentliche 
Sicherheit oder Ordnung bei Durchführung der Versammlung unmittelbar gefährdet ist, 
ein Fall des Art. 12 Abs. 1 vorliegt oder Rechte Dritter unzumutbar beeinträchtigt wer-
den. 

s.o.: Verstoß gegen die informationelle Selbst-
bestimmung 
Voraussetzung für diese Entscheidung ist eine 
Auskunft beim Verfassungsschutz, beim BKA, 
beim BND ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neu und m.E. einschneidend: Verbotsgrund  
„Rechte Dritter unzumutbar beeinträchtigt“ 
Autofahrer? 
Vorher: konkret feststellbare Umstände (Abs. 
2.2)  jetzt: erkennbare Umstände 
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oder von bestimmten Auflagen abhängig gemacht werden, wenn 
 
1. die Versammlung oder der Aufzug an einem Ort stattfindet, der 
als Gedenkstätte von historisch herausragender, überregionaler 
Bedeutung an die Opfer der menschenunwürdigen Behandlung 
unter der nationalsozialistischen Gewalt- und Willkürherrschaft 
erinnert, und 
 2. nach den zur Zeit des Erlasses der Verfügung konkret feststellba-
ren Umständen zu besorgen ist, dass durch die Versammlung oder 
den Aufzug die Würde der Opfer beeinträchtigt wird. Das Denkmal 
für die ermordeten Juden Europas in Berlin ist ein Ort nach Satz 1 
Nr. 1. Seine Abgrenzung ergibt sich aus der Anlage zu diesem Ge-
setz. Andere Orte nach Satz 1 Nr. 1 und deren Abgrenzung werden 
durch Landesgesetz bestimmt. 
 
 
 
3) Sie kann eine Versammlung oder einen Aufzug auflösen, wenn sie 
nicht angemeldet sind, wenn von den Angaben der Anmeldung ab-
gewichen oder den Auflagen zuwidergehandelt wird oder wenn die 
Voraussetzungen zu einem Verbot nach Absatz 1 oder 2 gegeben 
sind. 
 
§19 - (4) Die zuständige Behörde kann zur Durchsetzung der Verbote 
der Absätze 1 und 2 Anordnungen treffen. Sie kann insbesondere 
Personen, die diesen Verboten zuwiderhandeln, von der Veranstal-
tung ausschließen. 
 
§ 17a 
(1) Es ist verboten, bei öffentlichen Versammlungen unter freiem 
Himmel, Aufzügen oder sonstigen öffentlichen Veranstaltungen 
unter freiem Himmel oder auf dem Weg dorthin Schutzwaffen oder 
Gegenstände, die als Schutzwaffen geeignet und den Umständen 
nach dazu bestimmt sind, Vollstreckungsmaßnahmen eines Trägers 
von Hoheitsbefugnissen abzuwehren, mit sich zu führen. 
 
(2) Es ist auch verboten, 
 1. an derartigen Veranstaltungen in einer Aufmachung, die geeignet 
und den Umständen nach darauf gerichtet ist, die Feststellung der 
Identität zu verhindern,  teilzunehmen oder den Weg zu derartigen 
Veranstaltungen in einer solchen Aufmachung zurückzulegen. 
2. bei derartigen Veranstaltungen oder auf dem Weg dorthin Ge-
genstände mit sich zu führen, die geeignet und den Umständen 
nach dazu bestimmt sind, die Feststellung der Identität zu verhin-

(2) Die zuständige Behörde kann eine Versammlung insbesondere dann beschränken 
oder verbieten, wenn nach den zur Zeit des Erlasses der Verfügung erkennbaren Um-
ständen 
1. die Versammlung an einem Tag oder Ort stattfinden soll, dem ein an die nationalsozia-
listische Gewalt- und Willkürherrschaft erinnernder Sinngehalt mit gewichtiger Symbol-
kraft zukommt, und durch sie 
 a) eine Beeinträchtigung der Würde der Opfer zu besorgen ist, 
oder 
b) die unmittelbare Gefahr einer erheblichen Verletzung grundlegender sozialer oder 
ethischer Anschauungen besteht oder 
 
2. durch die Versammlung die nationalsozialistische Gewalt- und Willkürherrschaft gebil-
ligt,  verherrlicht, gerechtfertigt oder verharmlost wird, auch durch das Gedenken an 
führende Repräsentanten des Nationalsozialismus, und dadurch die unmittelbare Gefahr 
einer Beeinträchtigung der Würde der Opfer besteht. 
 
(3) Nach Versammlungsbeginn kann die zuständige Behörde eine Versammlung be-
schränken oder auflösen, wenn die Voraussetzungen für eine Beschränkung oder ein 
Verbot nach Abs. 1 oder 2 vorliegen oder gerichtlichen Beschränkungen zuwidergehan-
delt wird. 
 
 
(4) Die zuständige Behörde kann teilnehmende Personen, die die Ordnung erheblich 
stören, von der Versammlung ausschließen. 
(5) Eine verbotene Versammlung ist aufzulösen. 
 
 
Art. 16 
Schutzwaffen- und Vermummungsverbot 
(1) Es ist verboten, bei oder im Zusammenhang mit Versammlungen oder sonstigen öf-
fentlichen Veranstaltungen unter freiem Himmel Schutzwaffen oder Gegenstände mit 
sich zu führen, die als Schutzwaffen geeignet und den Umständen nach dazu bestimmt 
sind, Vollstreckungsmaßnahmen eines Trägers von Hoheitsbefugnissen abzuwehren. 
 
 
(2) Es ist auch verboten, 
1. an derartigen Veranstaltungen in einer Aufmachung teilzunehmen, die geeignet und 
den Umständen nach darauf gerichtet ist, die Feststellung der Identität zu verhindern, 
oder den Weg zu derartigen Veranstaltungen in einer solchen Aufmachung zurückzule-
gen, 
2. bei oder im Zusammenhang mit derartigen Veranstaltungen Gegenstände mit sich zu 
führen, die geeignet und den Umständen nach dazu bestimmt sind, die Feststellung der 
Identität zu verhindern, oder 
 

 
 
 
 
 
 
 
NEU: „Gefahr einer Verletzung grundlegender 
sozialer und ethischer Anschauungen…“ da 
kann so ziemlich alles, je nach gesellschaftli-
chem Kräfteverhältnis, reininterpretiert werden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Man darf jederzeit „vermummt“ auf der Straße 
rumlaufen, wenn einem danach ist. Man könnte 
sagen, das ist Demokratie. 
 
Neu! Was heißt  „sich im Anschluss oder sonst 
im Zusammenhang mit derartigen Veranstal-
tungen….“ . was ist „friedensstörendes  Han-
deln“ 
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dern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Absätze 1 und 2 gelten nicht, wenn es sich um Veranstaltungen 
im Sinne des § 17 handelt. Die zuständige Behörde kann weitere 
Ausnahmen von den Verboten der Absätze 1 und 2 zulassen, wenn 
eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung nicht zu 
besorgen ist. 
 

3. sich im Anschluss an oder sonst im Zusammenhang mit derartigen Veranstaltungen 
mit anderen zu einem gemeinschaftlichen friedensstörenden Handeln zusammenzu-
schließen und dabei 
a) Waffen oder sonstige Gegenstände, die ihrer Art nach zur Verletzung von Personen 
oder Beschädigung von Sachen geeignet und den Umständen nach dazu bestimmt sind, 
mit sich zu führen, 
b) Schutzwaffen oder sonstige in Nr. 2 bezeichnete Gegenstände mit sich zu führen oder 
c) in einer in Nr. 1 bezeichneten Aufmachung aufzutreten. 
 
(3) Die zuständige Behörde kann Ausnahmen von den Verboten nach Abs. 1 und 2 zulas-
sen, wenn eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung nicht zu besorgen 
ist. 
 
(4) Abs. 1 und 2 gelten nicht für Gottesdienste unter freiem Himmel, kirchliche Prozes-
sionen,  Bittgänge und Wallfahrten, gewöhnliche Leichenbegängnisse, Züge von Hoch-
zeitsgesellschaften und hergebrachte Volksfeste. 
(5) Die zuständige Behörde kann Personen, die den Verboten nach Abs. 1 und 2 zuwi-
derhandeln,  von der Versammlung ausschließen. 
 
Vierter Teil 
Befriedeter Bezirk 
 
Art. 17 
Befriedeter Bezirk 
1 Für den Landtag des Freistaates Bayern wird ein befriedeter Bezirk gebildet. 2 Der be-
friedete Bezirk um das Landtagsgebäude umfasst das nachfolgend umgrenzte Gebiet der 
Landeshauptstadt München: Max-Weber-Platz, Innere Wiener Straße, Wiener Platz, 
Innere Wiener Straße, Am Gasteig, Ludwigsbrücke, Westufer der Isar, Prinzregentenbrü-
cke, südliches Rondell am Friedensengel, Prinzregentenstraße, Ismaninger Straße, Max-
Weber-Platz. 
3 Die angeführten Straßen und Plätze sind nicht Teil des befriedeten Bezirks. 
 
Art. 18 
Schutz des Landtags 
1 Versammlungen unter freiem Himmel sind innerhalb des befriedeten Bezirks verboten. 
2 Ebenso ist es verboten, zu Versammlungen nach Satz 1 aufzufordern. 
 
Art. 19 
Zulassung von Versammlungen 
(1) Nicht verbotene Versammlungen unter freiem Himmel können innerhalb des befrie-
deten Bezirks zugelassen werden. 
(2) 1 Anträge auf Zulassung von Versammlungen nach Abs. 1 sind spätestens sieben Tage 
vor der Bekanntgabe schriftlich, elektronisch oder zur Niederschrift beim Staatsministe-
rium des Innern einzureichen. 2Art. 13 Abs. 2 und 3 gelten entsprechend. 

Auf solche Anschlusskundgebungen steht  
Freiheitsstrafe: bis zu 2 Jahre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bußgeldbewehrt bis zu 20 000 Euro 
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(3) Über Anträge auf Zulassung entscheidet das Staatsministerium des Innern im Einver-
nehmen mit dem Präsidenten des Landtags. 
(4) Durch die Zulassung werden die übrigen Vorschriften dieses Gesetzes, insbesondere 
Art. 13 bis 15, nicht berührt. 
 
 
Fünfter Teil - Straf- und Bußgeldvorschriften 
 
Art. 20 
Strafvorschriften 
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 
1. entgegen Art. 6 eine Waffe oder einen sonstigen Gegenstand der dort bezeichneten 
Art mit sich führt, zu einer Versammlung hinschafft, bereithält oder verteilt, 
2. entgegen Art. 8 Abs. 2 Nr. 1 Gewalttätigkeiten vornimmt oder androht oder eine er-
hebliche Störung verursacht oder 
3. entgegen Art. 16 Abs. 2 Nr. 3 Buchst. a sich mit anderen zu einem gemeinschaftlichen 
friedensstörenden Handeln zusammenschließt und dabei Waffen oder sonstige Gegens-
tände der dort bezeichneten Art mit sich führt. 
(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 
1. entgegen Art. 4 Abs. 3 Satz 1 oder 3 keine geeigneten Maßnahmen ergreift oder die 
Versammlung nicht oder nicht rechtzeitig für beendet erklärt, 
2. entgegen Art. 4 Abs. 4 Satz 3 Ordner verwendet, 
3. entgegen Art. 7 Abs. 1 oder 3 Satz 1 eine Uniform, ein Uniformteil oder ein gleicharti-
ges Kleidungsstück trägt, 
4. entgegen Art. 7 Abs. 2 an einer Versammlung teilnimmt, 
5. entgegen Art. 8 Abs. 2 Nr. 2 einer dort genannten Person Widerstand leistet oder sie 
tätlich angreift, 
6. entgegen Art. 8 Abs. 3 oder Art. 18 Satz 2 zur Teilnahme an einer Versammlung auf-
fordert, 
7. als Veranstalter oder als Leiter einer vollziehbaren Anordnung nach Art. 12 Abs. 1 oder 
2 Satz 1, Art. 15 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 oder 3 oder einer gerichtlichen Beschränkung zuwi-
derhandelt, 
8. als Veranstalter oder als Leiter eine Versammlung unter freiem Himmel ohne Anzeige 
nach Art. 13 Abs. 1 oder 3 durchführt, 
9. als Leiter die Versammlung wesentlich anders durchführt, als der Veranstalter bei der 
Anzeige nach Art. 13 Abs. 2 Nr. 2 oder 6, angegeben hat, 
10. entgegen Art. 16 Abs. 1 eine Schutzwaffe oder einen Gegenstand mit sich führt, 
11. entgegen Art. 16 Abs. 2 Nr. 1 an einer Veranstaltung teilnimmt oder den Weg zu 
einer Veranstaltung zurücklegt oder 
12. entgegen Art. 16 Abs. 2 Nr. 3 sich mit anderen zu einem gemeinschaftlichen frie-
densstörenden Handeln zusammenschließt und dabei den in Art. 16 Abs. 2 Nr. 3 Buchst. 
b oder c bezeichneten Verboten zuwiderhandelt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Strafen bis zu 2 Jahre (höhere dürfen mit  
Ländergesetz auch nicht erfolgen) 
Bußgelder bis zu 3000 Euro für die banalsten 
Vergehen  
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Art. 21 
Bußgeldvorschriften 
(1) Mit Geldbuße bis zu dreitausend Euro kann belegt werden, wer 
1. entgegen Art. 3 Abs. 3 nicht Ort, Zeit, Thema und den Namen des Veranstalters einer 
Versammlung angibt, 
2. als Leiter Ordner einsetzt, die anders gekennzeichnet sind, als es nach Art. 4 Abs. 4 
Satz 2 zulässig ist, 
3. als Leiter entgegen Art. 4 Abs. 5 Satz 2 Polizeibeamten keinen oder keinen angemes-
senen Platz einräumt, 
4. entgegen Art. 5 Abs. 2 die Versammlung nicht unverzüglich verlässt, 
5. entgegen Art. 5 Abs. 3 sich nicht unverzüglich entfernt, 
6. entgegen Art. 8 Abs. 1 eine Versammlung stört, 
7. entgegen Art. 10 Abs. 2 Satz 1 Pressevertreter ausschließt, 
8. als Veranstalter 
a) entgegen Art. 10 Abs. 3 Satz 1 persönliche Daten nicht, nicht richtig oder nicht rech-
tzeitig mitteilt oder 
b) Personen als Leiter der Versammlung einsetzt, die von der zuständigen Behörde 
nach Art. 10 Abs. 3 Satz 2 oder Art. 13 Abs. 5 abgelehnt wurden, 
9. als Veranstalter 
a) entgegen Art. 10 Abs. 4 Satz 1 oder Art. 13 Abs. 6 Satz 1 persönliche Daten nicht, 
nicht richtig oder nicht rechtzeitig mitteilt, oder 
b) Ordner einsetzt, die von der zuständigen Behörde nach Art. 10 Abs. 4 Satz 2 oder 
nach Art. 13 Abs. 6 Satz 2 abgelehnt wurden, oder 
c) einer vollziehbaren Anordnung nach Art. 10 Abs. 4 Satz 3 oder Art. 13 Abs. 6 Satz 3 
zuwiderhandelt, 
10. einer vollziehbaren Anordnung nach Art. 12 Abs. 1 oder 2 Satz 1, Art. 15 Abs. 1 bis 3 
oder einer gerichtlichen Beschränkung zuwiderhandelt, 
11. entgegen Art. 13 Abs. 1 Satz 1 eine Anzeige nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig erstattet, 
12. entgegen Art. 13 Abs. 2 Satz 3 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig macht, oder 
13. entgegen Art. 16 Abs. 2 Nr. 2 einen Gegenstand mit sich führt 
(2) Mit Geldbuße bis zu zwanzigtausend Euro kann belegt werden, wer entgegen Art. 18 
Satz 1 an einer dort genannten Versammlung teilnimmt. 
Art. 22 
Einziehung 
1Gegenstände, auf die sich eine Straftat nach Art. 20 oder eine Ordnungswidrigkeit nach 
Art. 21 Abs. 1 Nr. 6, 10 oder 13 oder nach Art. 21 Abs. 2 bezieht, können eingezogen 
werden. 2§ 74a des Strafgesetzbuchs und § 23 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
sind anzuwenden. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bis zu 3000 Euro Geldbuße für den Versamm-
lungsleiter, der dem Polizeibeamten „keinen 
oder keinen angemessenen Platz einräumt“  
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22 
Sechster Teil 
Schlussbestimmungen 
 
Art. 23 
Einschränkung von Grundrechten 
Die Grundrechte der Versammlungsfreiheit (Art. 8 Abs. 1 des Grundgesetzes, Art. 113 
der Verfassung) und der Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 Satz 1 des Grundgesetzes, Art. 110 Abs. 1 
Satz 1 der Verfassung) werden nach Maßgabe dieses Gesetzes eingeschränkt. 
 
Art. 24 
Zuständigkeiten 
(1) Polizei im Sinn dieses Gesetzes ist die Polizei im Sinn des Art. 1 des Polizeiaufgabengesetzes. 
(2) 1Zuständige Behörden im Sinn dieses Gesetzes sind die Kreisverwaltungsbehörden, 
ab Beginn der Versammlung die Polizei. 2In unaufschiebbaren Fällen kann die Polizei auch an Stelle 
der Kreisverwaltungsbehörde Maßnahmen treffen. 3Zuständig für die Entscheidung über den Ant-
rag nach Art. 7 Abs. 3 Satz 2 ist das Staatsministerium des Innern; die Ausnahmegenehmigung ist im 
Allgemeinen Ministerialblatt bekannt zu machen. 
(3) 1Bei Versammlungen unter freiem Himmel, die über das Gebiet einer Kreisverwaltungsbehörde 
hinaus gehen (überörtliche Versammlungen), genügt der Veranstalter seiner Anzeigepflicht, wenn 
er die Versammlung gegenüber einer zuständigen Kreisverwaltungsbehörde anzeigt. 2Dies gilt nicht 
bei Eilversammlungen nach Art. 13 Abs. 3. 3Die Kreisverwaltungsbehörde unterrichtet unverzüglich 
die übrigen betroffenen Kreisverwaltungsbehörden und die Regierung; berührt die Versammlung 
mehrere Regierungsbezirke, unterrichtet sie das Staatsministerium des Innern. 
(4) 1Bei überörtlichen Versammlungen kann die Regierung bestimmen, dass eine der 
nach Abs. 2 Satz 1 zuständigen Kreisverwaltungsbehörden im Benehmen mit den übrigen über 
Verfügungen nach Art. 6, 13 Abs. 1 Satz 3, Abs. 5, Abs. 6 Sätze 2 und 3, Art. 15 und 16 23 Abs. 3 
entscheidet. 2Bei überörtlichen Versammlungen, die mehrere Regierungsbezirke berühren, kann 
das Staatsministerium des Innern diese Bestimmung treffen. 
Art. 25 
Aufschiebende Wirkung der Klage 
Klagen gegen Entscheidungen nach diesem Gesetz haben keine aufschiebende Wirkung. 
Art. 26 
Kosten 
Mit Ausnahme von Entscheidungen über Erlaubnisse nach Art. 6 und Ausnahmegenehmigungen 
nach Art. 7 Abs. 3 sind Amtshandlungen nach diesem Gesetz kostenfrei. 
Art. 27 
Folgeänderungen anderer Rechtsvorschriften 
(1) Das Gesetz über die Aufgaben und Befugnisse der Bayerischen Staatlichen Polizei 
(Polizeiaufgabengesetz – PAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. September 
1990 (GVBl S. 397, BayRS 2012-1-1-I), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 20. 
Dezember 2007 (GVBl S. 944), wird wie folgt geändert: 
1. In Art. 13 Abs. 1 Nr. 4 werden die Worte „§ 27 des Versammlungsgesetzes“ durch die 
Worte „Art. 20 Abs. 1 Nrn. 1 und 3, Abs. 2 Nrn. 10 bis 12 des Bayerischen Versammlungsgesetzes 
(BayVersG)“ ersetzt. 
2. In Art. 32 Abs. 5 werden die Worte „gelten die §§ 12a und 19a des Versammlungsgesetzes“ durch 
die Worte „gilt Art. 9 BayVersG“ ersetzt. 
3. Art. 74 wird wie folgt geändert: 
a) Nach dem Wort „Person“ werden ein Komma und das Wort „Versammlungsfreiheit“ 
eingefügt. 
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b) Nach den Worten „Art. 2 Abs. 2 Sätze 1 und 2,“ werden die Worte „Art. 8 Abs. 1“ und 
ein Komma eingefügt. 
c) Nach den Worten „Art. 112 Abs. 1“ werden ein Komma und die Worte „Art. 113“ eingefügt. 
(2) Das Gesetz über das Landesstrafrecht und das Verordnungsrecht auf dem Gebiet der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung – Landesstraf- und Verordnungsgesetz - LStVG – 
(BayRS 2011-2-I), zuletzt geändert durch § 4 des Gesetzes vom 20. Dezember 2007 (GVBl 
S. 958), wird wie folgt geändert: 
1. In Art. 23 Abs. 1 Satz 2 wird vor dem Wort „Versammlungsgesetzes“ das Wort „Bayerischen“ 
eingefügt. 
2. Art. 58 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
a) Nach dem Wort „Person“ werden ein Komma und die Worte „der Versammlungsfrei-
heit,“eingefügt. 
b) Nach den Worten „Art. 2 Abs. 2,“ werden die Worte „Art. 8 Abs. 1“ und ein Komma 
eingefügt. 
c) Nach den Worten „106 Abs. 3“ werden ein Komma und die Worte „Art. 113“ eingefügt. 
Art. 28 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Übergangsregelung 
(1) 1Dieses Gesetz tritt … in Kraft. 2Es ersetzt nach Art. 125a Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes das 
Gesetz über Versammlungen und Aufzüge (Versammlungsgesetz) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 15. November 1978 (BGBl I S. 1789), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 24. 
März 2005 (BGBl I S. 969). 3Mit Ablauf des …. treten außer 
Kraft: 
1. das Gesetz über die Befriedung des Landtagsgebäudes vom 7. März 1952 (BayRS 2180-5-I), 
2. die Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Befriedung des Landtagsgebäudes 
vom 30. April 1969 (BayRS 2180-5-1-I) und 
3. das Gesetz zur Ausführung des Versammlungsgesetzes (AGVersammlG) vom 15. Juli 
1957 (BayRS 2180-4-I). 
(2) Für Einladungen zu Versammlungen in geschlossenen Räumen und Anmeldungen zu 
Versammlungen unter freiem Himmel, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erfolgten, gelten ab-
weichend von Abs. 1 Satz 2 § 2 Abs. 1 und § 14 Abs. 1 des Versammlungsgesetzes, sofern die Ver-
sammlungen innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Gesetzes stattfinden. 

 

 

Für Anregungen, Verbesserungen und Korrekturen sind wir dankbar! 

 

München, 28.02.2008   ver.di München in Zusammenarbeit mit dem Einladerkreis „Rettet die Grundrechte gegen den Notstand der Republik“ 
 

Kontaktadresse: 
Ver.di München/Hedwig Krimmer 
Schwanthalerstr. 64 
80336 München 
Telefon: 089/59977-1101 Fax: - 1109 email: hedwig.krimmer@verdi.de 


